
Reglement über die Videoüberwachung der Parkgaragen Kreuzbleiche und Rathaus 
vom 13. Juni 2017 
 

 

Das Stadtparlament erlässt gestützt auf Art. 32 Ziffer 2 der Gemeindeordnung1 und 
Art. 10 Abs. 1 des Polizeigesetzes2 als Reglement: 
 

Zweck  Art. 1 
Dieses Reglement regelt: 
a) die Videoüberwachung der Parkgaragen Kreuzbleiche und 

Rathaus; 
b) die Aufschaltung von entsprechenden Videoaufnahmen in 

der Einsatzzentrale der Stadtpolizei; 
c) die nachträgliche Einsichtnahme in gespeicherte Videoauf-

nahmen; 
d) die Kontrolle durch die städtische Fachstelle für Datenschutz. 

Videoüberwachung 
der Parkgaragen 

Art. 2 
Die Parkgaragen Kreuzbleiche und Rathaus können zur Wahrung 
der Sicherheit und Ordnung mit Videokameras überwacht wer-
den, welche eine Personenidentifikation zulassen.  

Aufbewahrungs-
dauer 

Art. 3 
1
 Das Aufzeichnungsmaterial der Überwachungskameras wird 

nach 100 Tagen gelöscht. 
2
 Die Weiterverwendung in einem Strafverfahren bleibt vorbehal-

ten. 

Erkennbarmachen 
von Videoaufnah-
men 

Art. 4 
Die Videoüberwachung der Parkgaragen erfolgt in erkennbarer 
Weise. Benützerinnen und Benützer werden mit Hinweistafeln 
bzw. Piktogrammen auf den Einsatz von Videokameras aufmerk-
sam gemacht. 

Einrichtung der 
Überwachungs-
kameras 

Art. 5 
Die Videokameras werden technisch so eingerichtet, dass eine 
Erfassung weiterer als für die Überwachung notwendiger Berei-
che ausgeschlossen ist. 

  

 
1 sRS 111.1 
2 sGS 451.1 



 
 
 

Aufschaltung von 
Videoaufnahmen in 
der Einsatzzentrale  

Art. 6 
1
 Videoaufnahmen werden grundsätzlich ohne Aufschaltung bei 

der Stadtpolizei gespeichert. 
2
 Sie werden in der Einsatzzentrale der Stadtpolizei aufgeschal-

tet: 
a) unmittelbar aufgrund eines Alarms, der bei der Stadtpolizei 

nach Drücken einer Alarm-Taste im überwachten Bereich 
eingeht; 

b) wenn eine Taste bei einer Schrankenöffnungs- oder Kassen-
anlage betätigt wird; 

c) auf Veranlassung einer diensthabenden Person, wenn ein 
anderweitiger Alarm eingeht, der den überwachten Bereich 
betrifft; 

d) auf Anweisung der Leiterin oder des Leiters der in der Ein-
satzzentrale diensthabenden Gruppe, wenn aufgrund der po-
lizeilichen Lagebeurteilung die Annahme gerechtfertigt ist, 
dass im überwachten Bereich eine besondere Gefährdungs-
situation besteht; 

3
 Für eine unmittelbar notwendige Fahndung können Sequenzen 

reproduziert und an Strafverfolgungsbehörden ausgegeben wer-
den.  

Nachträgliche Ein-
sichtnahme in ge-
speicherte Video-
aufnahmen 

Art. 7 
Im Übrigen wird in gespeicherte Videoaufnahmen nur auf Anwei-
sung der zuständigen Staatsanwältin oder des zuständigen 
Staatsanwalts Einsicht genommen. 

Protokollierung Art. 8 
1
 Sämtliche Aufschaltungen der Aufnahmen in Echtzeit und die 

Zugriffe auf das gespeicherte Bildmaterial werden protokolliert. 
Die Protokollierung umfasst den Grund der Aufschaltung bzw. 
des Zugriffs sowie die Informationen, von welcher Person die 
Aufschaltung bzw. der Zugriff ausgegangen ist und welches 
Bildmaterial gesichtet wurde. 
2
 Die Fachstelle für Datenschutz entscheidet über Zeitpunkt und 

Periodizität der Berichterstattung durch die Stadtpolizei. In der 
Regel sind die Protokolle der Fachstelle für Datenschutz monat-
lich zuzustellen. 

Datensicherheit Art. 9 
1
 Die Videoaufzeichnungen sind geschützt aufzubewahren. Der 

Verlust oder die Manipulation der Daten, etwa durch Diebstahl, 
unbefugte Vernichtung, nichtautorisierte Bearbeitung oder wider-
rechtliche Verwendung, ist mittels geeigneter Massnahmen zu 
verhindern. 
2
 Insbesondere ist: 

a) der physische Zutritt zu den Speichermedien für Unberech-
tigte durch den Einsatz von geeigneter Technologie zu ver-



 
 
 

 

unmöglichen; 
b) dafür zu sorgen, dass die Speichermedien in einem in bauli-

cher und klimatischer Hinsicht geeigneten Raum aufbewahrt 
werden; 

c) ein unerwünschter Datentransfer in andere Systeme auszu-
schliessen. 

Fachstelle für Da-
tenschutz 

Art. 10 
1
 Die Fachstelle für Datenschutz überwacht die rechtmässige 

Durchführung der Videoüberwachung und kontrolliert, ob: 
a) Aufschaltungen und nachträgliche Einsichtnahmen recht-

mässig erfolgen; 
b) Aufzeichnungsmaterial nach Massgabe von Art. 3 Abs. 1 die-

ses Reglements gelöscht wird. 
2
 Sie ist in ihrer Kontrolltätigkeit unabhängig und erstattet dem 

Stadtrat über festgestellte Mängel Bericht und beantragt die er-
forderlichen Massnahmen. 

Referendum und 
Inkrafttreten 

Art. 11 
Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum. Der 
Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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